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MITTHEILUMEN
DER

NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT

ffr. 116— IAO.

Ausgegeben den 1. April 1848.

C. Brunner, Sohn, lieber die Wirkung,
welche verschiedene Substanzen durch
Berührung auf nervenkranke Personen

ausüben.
[Vortrag vom 19. Februar, mit Nachtrag vom 4. März 1848.]

Wenn es die Pflicht des Naturforschers ist, jede
Beobachtung möglichst sorgfaltig zu prüfen, bevor sie

als eine Thatsache in die wissenschaftlichen Systeme

aufgenommen wird; wenn eS seine Aufgabe ist, jede
Gelegenheit zu benutzen, um seltene Erscheinungen
wiederholten Untersuchungen zu unterwerfen, so ist es

auch auf der andern Seite seine Schuldigkeit, einzelne
Thatsachen die er nicht selbst beobachtet hat oder
deren Erscheinung ihm unerklärlich ist, nicht unbedingt

von der Hand zu weisen. — Manche Naturforscher,

welche eine positive Wissenschaft aufzustellen glauben,

beachten wohl die ersteren Begeln, verfehlen sich
dagegen öfters gegen die letzteren: sie vergessen, dass

die Oberflächlichkeit nicht allein aus einer voreiligen
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